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§ 440 EO Unentgeltliche und ihnen
gleichgestellte Verfugungen

EO - Exekutionsordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.11.2023

§ 440.
Anfechtbar sind folgende in den letzten zwei Jahren vor der Anfechtung vorgenommene Rechtshandlungen:

1. 1.unentgeltliche Verfliigungen des Schuldners, soweit es sich nicht um die Erfullung einer gesetzlichen
Verpflichtung, um gebrauchliche Gelegenheitsgeschenke oder um Verfigungen in angemessener Héhe handelt,
die zu gemeinnutzigen Zwecken gemacht wurden oder durch die einer sittlichen Pflicht oder Ricksichten des
Anstandes entsprochen worden ist;

2. 2.der Erwerb von Sachen des Schuldners zufolge obrigkeitlicher Verfiigung, wenn das Entgelt aus den Mitteln des
Schuldners geleistet worden ist. Sind diese Sachen von nahen Angehdrigen des Schuldners gemaf 8 32 10
erworben worden, so wird vermutet, dass das Entgelt aus den Mitteln des Schuldners geleistet worden ist.

In Kraft seit 01.07.2021 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/eo/paragraf/440
https://www.jusline.at/gesetz/eo/paragraf/32
file:///

	§ 440 EO Unentgeltliche und ihnen gleichgestellte Verfügungen
	EO - Exekutionsordnung


